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Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Der GPK wurden folgende Unterlagen zur Prüfung übergeben: 

- Protokollauszug der Gemeinderatssitzung vom 25.08.2021 mit Formulierungsvorschlag für  
 späteren Bulletin-Text  
- Koordinationsplan Werke vom 21.04.2021 
- Kostenvoranschlag Zusammenstellung Stand 05.05.2021 
- Technischer Bericht 05.05.2021 
- Übersichtsplan Projektperimeter 

Die GPK stellt fest, dass ein Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 720'000 beantragt wird. Dieses 
Infrastrukturprojekt Nr. 353 ist ein Folgeprojekt der Projekte Nr. 49 (Kanalstrasse) und Nr. 50 (Oberrü-
telistrasse), welche zurzeit ausgeführt werden. 
 
Die Folgekosten werden in den Unterlagen ausgewiesen. Somit beurteilt die GPK die Rechtmässig-
keit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit als erfüllt. 

Die Prüfung der Unterlagen hat ergeben, dass das Geschäft abstimmungsreif ist. 
 
 
 
 
Übersichtsplan Projektperimeter 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

13. Genehmigung Verpflichtungskredit von CHF 1'830'000 für die Werk- 
sanierung Bahnhofstrasse, Güterstrasse, Mürtschenstrasse, Oberurnen 

 
A. Ausgangslage 
Im Zusammenhang mit dem Werterhaltungsmanagement der Gemeinde Glarus Nord wurden mehrere 
Schwachpunkte im Bereich der Bahnhofstrasse, Güterstrasse, Kärpfstrasse und Linthlistrasse in 
Oberurnen festgestellt. Arbeiten an den Werkleitungen im Bereich der Kärpfstrasse wurden bereits mit 
dem Projekt Nr. 137 im Jahr 2020 / 2021 ausgeführt. Die Gemeinde Glarus Nord plant nun die Sanie-
rung der Strassen und Werkleitungen im Bereich der Bahnhofstrasse, Güterstrasse, Mürtschenstrasse 
und Linthlistrasse. 
 
60400 Strasse 
Bei der Sanierung werden im Bereich der Güterstrasse, Mürtschenstrasse und einem Teil der Linth-
listrasse der Strassenoberbau saniert. Im Bereich der Unterführung unter der Flechsenstrasse ist die 
Tieferlegung der Strasse geplant, um so die Durchfahrtshöhe zu erhöhen und auch grösseren LKW 
eine Durchfahrt zu ermöglichen. Der Oberbau der Bahnhofstrasse wird parallel durch den Kanton 
Glarus saniert.  
 
60500 Wasser 
Im Bereich der Bahnhofstrasse, Güterstrasse und Linthlistrasse werden die Werkleitungen des Was-
sers saniert. Neben der Erstellung eines neuen Wassermessschachtes im Bereich der Güterstrasse 
ist das Anschliessen eines bestehenden Messschachtes im Bereich der Eternit an das Leitsystem der 
Wasserversorgung geplant. Durch das Projekt wird die Versorgungssicherheit mit Wasser verbessert.  
 
60600 Abwasser 
Im Bereich der Bahnhofstrasse, Güterstrasse und Linthlistrasse werden die Werkleitungen des Ab-
wassers saniert. Derzeit werden im Projektperimeter Schmutz- und Meteorwasser gemeinsam in einer 
Abwasserleitung geführt. Es ist geplant, durch den Bau einer neuen Meteorwasserleitung ein Trenn-
system einzuführen und damit die Kosten der Abwasserreinigung zu reduzieren. Die in der Kärpf-
strasse sanierten Leitungen für Wasser, Schmutz- und Meteorwasser werden an die in der Bahn-
hofstrasse sanierten Leitungen angeschlossen. 
 
Elektrizität 
Im Zusammenhang mit den geplanten Werksanierungen werden die Technische Betriebe Glarus Nord 
ihr Kabeltrassee ausbauen. 
 
B.  Materielles und gesetzliche Grundlagen 
Gemeindegesetz Kanton Glarus vom 03.05.1992 (Stand 01.07.2018); Gemeindeordnung Glarus Nord 
vom 01.07.2016; Finanzhaushaltsgesetz vom 03.05.2009 (Stand 01.01.2020); Finanzhaushaltsver-
ordnung vom 21.04.2010 (Stand 01.01.2016);  Erschliessungsreglement Glarus Nord vom 
31.08.2011; Strassengesetz Kanton Glarus vom 02.05.1971 (Stand 01.06.2018); Verordnung des EDI 
über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 
01.05.2017 (Stand 01.05.2018); Reglement über die Wasserversorgung Glarus Nord vom 31.08.2011; 
eidgenössisches Gewässerschutzgesetz GSchG vom 24.01.1991 (Stand am 01.01.2017); Einfüh-
rungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz EG GSchG vom 07.05.1995 (Stand 01.07.2018); Reglement 
über die Siedlungsentwässerung Glarus Nord vom 31.08.2011. 
 
C.  Finanzielle Auswirkungen und Angaben zur Finanzierung 
Es wird ein Verpflichtungskredit von CHF 1'830'000 beantragt. Die Differenz zum Budgetkredit 2022 
von CHF 46'000 sind auszuführende Abschlussarbeiten, welche erst im Jahr 2024 vorgenommen 
werden können. 
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Antrag für einen Verpflichtungskredit  
Bezeichnung KST Konto-Nr. Verpflichtungskredit Budgetkredit 2022 
Strasse 60400 501000093 840'000 830'000 
Wasser 60500 503100093 500'000 480'000 
Abwasser 60600 503200093 490'000 474'000 
Gesamtkosten   1'830'000 1'784'000 

in CHF inkl. MwSt. 
 
Folgekosten: 
Gemäss FHG Art. 80 Abs. 1 lit. b) sind die Folgekosten auszuweisen, was nachfolgend ausgeführt 
wird. Diese Ausgaben werden nach Fertigstellung bzw. Nutzungsbeginn die Erfolgsrechnung belas-
ten, wobei die Kapitalkosten und betrieblichen Kosten als Durchschnittswerte über die gesamte Le-
bensdauer anzusehen sind. Weiter erfolgt der Wertverzehr bzw. die Abschreibung degressiv gemäss 
FHG Art. 61 Abs. 2 und 3 sowie FHV Art. 4. 
 
Die Berechnung der Folgekosten basiert auf Nettowerten. 
 

Anlagenkategorie 

60400 Strassen 
Tiefbauten  
(Strasse, Plätze) 

60500 Wasser 
Kanal- und Leitungs-
netze, Gewässerver-
bauungen 

60600 Abwasser 
Kanal- und Leitungs-
netze, Gewässerver-
bauungen 

Total 

Betrag (netto)  840'000  500'000  490'000 1'830'000 
Nutzungsbeginn 2021  2021  2021   
Nutzungsdauer 40  50     
Abschreibung* 10% 84'000 8% 40'000 8% 39'200 163'200 
Kapitalkosten** 3% 25'200 3% 15'000 3% 14'700 54'900 
Betriebliche  
Kosten** 1.5% 12'600 1% 5'000 1% 4'900 22'500 

Total*  121'800  60'000  58'800 240'600 
*  erstes Abschreibungsjahr 
**  pro Jahr 

 
Termine 
Genehmigung Verpflichtungskredit durch GV: 19.11.2021 
Ausschreibung:     November 2021 
Arbeitsvergabe:     Januar 2021 
Bauausführung:     März 2022 - Oktober 2023 
 
D.  Antrag 
Der Gemeinderat beantragt: 

1. Der Verpflichtungskredit für die Werksanierung Bahnhofstrasse, Güterstrasse, Mürtschenstrasse, 
Oberurnen, von Total CHF 1'830'000 (CHF 840'000 zulasten KST 60400 Strassen [inkl. KUBA], 
CHF 500'000 zulasten KST 60500 Wasser, CHF 490'000 zulasten KST 60600 Abwasser) sei zu 
genehmigen. 

 
 
Nächste Seite und auf der Homepage: 
- Übersichtsplan Projektperimeter 
 
 
Folgende Unterlagen zu diesem Geschäft können Sie auf unserer Homepage www.glarus-nord.ch 
herunterladen oder auf Anfrage bei der Gemeindekanzlei (Tel. 058 611 70 11 oder E-Mail  
kanzlei@glarus-nord.ch) bestellen. Wir senden Ihnen die Dokumente gerne zu: 

- Übersichtsplan Projektperimeter 
- Koordinationsplan Werke vom 09.06.2021 
- Technischer Bericht vom 21.06.2021 
 

 

Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Der GPK lagen die folgenden Unterlagen zur Prüfung vor: 

- Protokollauszug Gemeinderat vom 25.08.2021 mit Formulierungsvorschlag für Bulletintext 
- Technischer Kurzbericht zum Vorprojekt vom 21.06.2021, erstellt durch die Marty Ingenieure AG 
- Kostenvoranschlag 
- Koordinationsplan Werkleitungen 1:500 
- Übersichtsplan Projektperimeter 

Dieses Infrastrukturprojekt ist eine Fortsetzung der Arbeiten an den Werkleitungen, die bereits an der 
Kärpfstrasse ausgeführt wurden. 

Die GPK stellt fest, dass auch die Folgekosten ausgewiesen werden. Die GPK hat den Kredit mit dem 
Kostenvoranschlag verglichen und die Differenzen sind erklärbar, da auch Kosten von anderen Wer-
ken (TBGN, Kanton) enthalten sind. 

Die Überprüfung der Unterlagen hat ergeben, dass Rechtmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksam-
keit gegeben sind. 
 
 
 
 
Übersichtsplan Projektperimeter 
 

 
 



143

 

Antrag für einen Verpflichtungskredit  
Bezeichnung KST Konto-Nr. Verpflichtungskredit Budgetkredit 2022 
Strasse 60400 501000093 840'000 830'000 
Wasser 60500 503100093 500'000 480'000 
Abwasser 60600 503200093 490'000 474'000 
Gesamtkosten   1'830'000 1'784'000 

in CHF inkl. MwSt. 
 
Folgekosten: 
Gemäss FHG Art. 80 Abs. 1 lit. b) sind die Folgekosten auszuweisen, was nachfolgend ausgeführt 
wird. Diese Ausgaben werden nach Fertigstellung bzw. Nutzungsbeginn die Erfolgsrechnung belas-
ten, wobei die Kapitalkosten und betrieblichen Kosten als Durchschnittswerte über die gesamte Le-
bensdauer anzusehen sind. Weiter erfolgt der Wertverzehr bzw. die Abschreibung degressiv gemäss 
FHG Art. 61 Abs. 2 und 3 sowie FHV Art. 4. 
 
Die Berechnung der Folgekosten basiert auf Nettowerten. 
 

Anlagenkategorie 

60400 Strassen 
Tiefbauten  
(Strasse, Plätze) 

60500 Wasser 
Kanal- und Leitungs-
netze, Gewässerver-
bauungen 

60600 Abwasser 
Kanal- und Leitungs-
netze, Gewässerver-
bauungen 

Total 

Betrag (netto)  840'000  500'000  490'000 1'830'000 
Nutzungsbeginn 2021  2021  2021   
Nutzungsdauer 40  50     
Abschreibung* 10% 84'000 8% 40'000 8% 39'200 163'200 
Kapitalkosten** 3% 25'200 3% 15'000 3% 14'700 54'900 
Betriebliche  
Kosten** 1.5% 12'600 1% 5'000 1% 4'900 22'500 

Total*  121'800  60'000  58'800 240'600 
*  erstes Abschreibungsjahr 
**  pro Jahr 

 
Termine 
Genehmigung Verpflichtungskredit durch GV: 19.11.2021 
Ausschreibung:     November 2021 
Arbeitsvergabe:     Januar 2021 
Bauausführung:     März 2022 - Oktober 2023 
 
D.  Antrag 
Der Gemeinderat beantragt: 

1. Der Verpflichtungskredit für die Werksanierung Bahnhofstrasse, Güterstrasse, Mürtschenstrasse, 
Oberurnen, von Total CHF 1'830'000 (CHF 840'000 zulasten KST 60400 Strassen [inkl. KUBA], 
CHF 500'000 zulasten KST 60500 Wasser, CHF 490'000 zulasten KST 60600 Abwasser) sei zu 
genehmigen. 

 
 
Nächste Seite und auf der Homepage: 
- Übersichtsplan Projektperimeter 
 
 
Folgende Unterlagen zu diesem Geschäft können Sie auf unserer Homepage www.glarus-nord.ch 
herunterladen oder auf Anfrage bei der Gemeindekanzlei (Tel. 058 611 70 11 oder E-Mail  
kanzlei@glarus-nord.ch) bestellen. Wir senden Ihnen die Dokumente gerne zu: 

- Übersichtsplan Projektperimeter 
- Koordinationsplan Werke vom 09.06.2021 
- Technischer Bericht vom 21.06.2021 
 

 

Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Der GPK lagen die folgenden Unterlagen zur Prüfung vor: 

- Protokollauszug Gemeinderat vom 25.08.2021 mit Formulierungsvorschlag für Bulletintext 
- Technischer Kurzbericht zum Vorprojekt vom 21.06.2021, erstellt durch die Marty Ingenieure AG 
- Kostenvoranschlag 
- Koordinationsplan Werkleitungen 1:500 
- Übersichtsplan Projektperimeter 

Dieses Infrastrukturprojekt ist eine Fortsetzung der Arbeiten an den Werkleitungen, die bereits an der 
Kärpfstrasse ausgeführt wurden. 

Die GPK stellt fest, dass auch die Folgekosten ausgewiesen werden. Die GPK hat den Kredit mit dem 
Kostenvoranschlag verglichen und die Differenzen sind erklärbar, da auch Kosten von anderen Wer-
ken (TBGN, Kanton) enthalten sind. 

Die Überprüfung der Unterlagen hat ergeben, dass Rechtmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksam-
keit gegeben sind. 
 
 
 
 
Übersichtsplan Projektperimeter 
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14. Genehmigung Verpflichtungskredit von CHF 422'000 für die Sanierung der 
Wasserleitung am Linthli, Näfels 

 
A. Ausgangslage 
Im Zuge des Werterhaltungsmanagements der Gemeinde Glarus Nord wurden "Am Linthli", Näfels, 
mehrere Schwachpunkte festgestellt. Ursprünglich waren die Massnahmen für 2024 in der Budget- 
resp. Finanzplanung berücksichtigt. Um jedoch Synergien mit der Erweiterung der Fernwärmeleitung 
und des AXPO-Kabelrohrblocks zu nutzen und den Bereich nur einmal in der kurzen Zeitspanne be-
arbeiten zu müssen, soll die Wasserleitung bereits im Jahr 2022 saniert werden. Neben der Wasser-
leitung wird im Zusammenhang mit den anderen Werkleitungen auch ein Teil des Strassenabschnittes 
entlang des Abschnittes am Linthli Süd saniert. 
 
60400 Strasse 
Zusammen mit den Werkleitungsmassnahmen (Wasser, Fernwärme, AXPO-Leitung) wird der Stras-
senkörper entlang des Sanierungsabschnittes durch die Werke neu erstellt. Bei der Strassenfläche, 
welche durch die Werkleitungen nicht beansprucht werden, wird eine Belagssanierung (Ersatz von 
Trag- und Deckschicht) durchgeführt. Somit wird die gesamte Strassenfläche erneuert und die vor-
handenen Schäden eliminiert. Der Anteil der Strassensanierung, welcher nicht durch die Werkleitun-
gen ausgeführt wird, wird dem Werk Strasse belastet. 
 
60500 Wasser 
Ab der Fussgängerbrücke Klein-Linthli zur Lintharena wird die bestehende Wasserleitung über den 
gesamten Projektperimeter durch eine neue Wasserleitung Guss FZM 150 (Totallänge 300 m) ersetzt. 
Im Projektbereich werden drei Hydranten neu erschlossen und ersetzt. Die Querung der Zubrin-
gerstrasse erfolgt analog dem Vorgehen mit den Fernwärme- und EW-Leitungen. Für die Querung 
des Tankgrabens kann die Leitung ebenfalls in dem gemeinsamen Leitungsgraben verlegt werden. 
Auf der Südseite des Tankgrabens wird die Guss FZM 150 Leitung mit der bestehenden Wasserlei-
tung Richtung Süden verbunden. Ein Abgang im Kaliber Guss FZM 125 wird mit den anderen Werklei-
tungen unter dem Klein-Linthli durchgeführt und mit der bestehenden Wasserleitung an der Fronalp-
strasse verbunden. 
 
Im Zusammenhang mit dem Ersatz der Wasserleitung wird die KVA Linth die Verbindung der Fern-
wärmeleitung zwischen am Linthli Nord und der Fronalpstrasse realisieren und die AXPO ihren Kabel-
rohrblock erweitern, um mittelfristig die Freileitung aufheben zu können. Durch dieses Projekt wird die 
Versorgungssicherheit der Anwohner am Linthli Süd sichergestellt und auf den Stand der heutigen 
Technik gebracht. Durch die Zusammenarbeit der Gemeinde Glarus Nord mit den anderen Werklei-
tungseigentümern können Synergien genutzt und dadurch Kosten eingespart werden 
 
B.  Materielles und gesetzliche Grundlagen 
Gemeindegesetz Kanton Glarus vom 03.05.1992 (Stand 01.07.2018); Gemeindeordnung Glarus Nord 
vom 01.07.2016; Finanzhaushaltsgesetz vom 03.05.2009 (Stand 01.01.2020); Finanzhaushaltsver-
ordnung vom 21.04.2010 (Stand 01.01.2016); Reglement über die Wasserversorgung Glarus Nord 
vom 31.08.2011; eidgenössisches Gewässerschutzgesetz GSchG vom 24.01.1991 (Stand am 
01.01.2017); Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz EG GSchG vom 07.05.1995 (Stand 
01.07.2018); Reglement über die Siedlungsentwässerung Glarus Nord vom 31.08.2011. 
 
C.  Finanzielle Auswirkungen und Angaben zur Finanzierung 
Es wird ein Verpflichtungskredit von CHF 422'000 beantragt. Die Kosten für die Sanierung Wasserlei-
tung am Linthli, Näfels, sind im Budget 2022 wie folgt eingestellt: 
 
Antrag für einen Verpflichtungskredit 
Bezeichnung KST Konto-Nr. Verpflichtungskredit Budgetkredit 2022 
Strasse 60400 501000098 45'000 45'000 
Wasser 60500 503100098 377'000 377'000 
Gesamtkosten   422'000 422'000 

in CHF inkl. MwSt. 
 
 
 
 
 

 

Folgekosten 
Gemäss FHG Art. 80 Abs. 1 lit. b) sind die Folgekosten auszuweisen, was nachfolgend ausgeführt 
wird. Diese Ausgaben werden nach Fertigstellung bzw. Nutzungsbeginn die Erfolgsrechnung belas-
ten, wobei die Kapitalkosten und betrieblichen Kosten als Durchschnittswerte über die gesamte Le-
bensdauer anzusehen sind. Weiter erfolgt der Wertverzehr bzw. die Abschreibung degressiv gemäss 
FHG Art. 61 Abs. 2 und 3 sowie FHV Art. 4. 
 
Die Berechnung der Folgekosten basiert auf Nettowerten. 
 

Anlagenkategorie 

60400 Strassen 
Tiefbauten (Strasse, 
Plätze) 

60500 Wasser 
Kanal- und Leitungs-
netze, Gewässer-
verbauungen 

Total 

Betrag (netto)  45'000  377'000 422'000 
Nutzungsbeginn 2023  2023   
Nutzungsdauer 40  50   
Abschreibung* 10% 4'500 8% 30'160 34'660 
Kapitalkosten** 3% 1'350 3% 11'310 12'660 
Betriebliche Kosten** 1.5%  675 1% 3'770 4'445 
Total*  6'525  45'240 51'765 
* erstes Abschreibungsjahr 
** pro Jahr 
 
Termine 
Genehmigung Verpflichtungskredit durch GV: 19.11.2021 
Ausschreibung: Winter 2021/2022 
Arbeitsvergabe: Frühjahr 2022 
Bauausführung: März - November 2022 
 
D.  Antrag 
Der Gemeinderat beantragt: 

1. Der Verpflichtungskredit für die Sanierung Wasserleitung am Linthli, Näfels, von Total 
CHF 422'000 (CHF 45'000 zulasten KST 60400 Strassen, CHF 377'000 zulasten KST 60500 
Wasser) sei zu genehmigen.  

 
 
Nächste Seite und auf der Homepage: 
- Übersichtsplan Projektperimeter 
 
 
Folgende Unterlagen zu diesem Geschäft können Sie auf unserer Homepage www.glarus-nord.ch 
herunterladen oder auf Anfrage bei der Gemeindekanzlei (Tel. 058 611 70 11 oder E-Mail  
kanzlei@glarus-nord.ch) bestellen. Wir senden Ihnen die Dokumente gerne zu: 

- Übersichtsplan Projektperimeter 
- Koordinationsplan Werkleitungen vom 09.07.2021 
- Technischer Bericht vom 24.08.2021 
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14. Genehmigung Verpflichtungskredit von CHF 422'000 für die Sanierung der 
Wasserleitung am Linthli, Näfels 

 
A. Ausgangslage 
Im Zuge des Werterhaltungsmanagements der Gemeinde Glarus Nord wurden "Am Linthli", Näfels, 
mehrere Schwachpunkte festgestellt. Ursprünglich waren die Massnahmen für 2024 in der Budget- 
resp. Finanzplanung berücksichtigt. Um jedoch Synergien mit der Erweiterung der Fernwärmeleitung 
und des AXPO-Kabelrohrblocks zu nutzen und den Bereich nur einmal in der kurzen Zeitspanne be-
arbeiten zu müssen, soll die Wasserleitung bereits im Jahr 2022 saniert werden. Neben der Wasser-
leitung wird im Zusammenhang mit den anderen Werkleitungen auch ein Teil des Strassenabschnittes 
entlang des Abschnittes am Linthli Süd saniert. 
 
60400 Strasse 
Zusammen mit den Werkleitungsmassnahmen (Wasser, Fernwärme, AXPO-Leitung) wird der Stras-
senkörper entlang des Sanierungsabschnittes durch die Werke neu erstellt. Bei der Strassenfläche, 
welche durch die Werkleitungen nicht beansprucht werden, wird eine Belagssanierung (Ersatz von 
Trag- und Deckschicht) durchgeführt. Somit wird die gesamte Strassenfläche erneuert und die vor-
handenen Schäden eliminiert. Der Anteil der Strassensanierung, welcher nicht durch die Werkleitun-
gen ausgeführt wird, wird dem Werk Strasse belastet. 
 
60500 Wasser 
Ab der Fussgängerbrücke Klein-Linthli zur Lintharena wird die bestehende Wasserleitung über den 
gesamten Projektperimeter durch eine neue Wasserleitung Guss FZM 150 (Totallänge 300 m) ersetzt. 
Im Projektbereich werden drei Hydranten neu erschlossen und ersetzt. Die Querung der Zubrin-
gerstrasse erfolgt analog dem Vorgehen mit den Fernwärme- und EW-Leitungen. Für die Querung 
des Tankgrabens kann die Leitung ebenfalls in dem gemeinsamen Leitungsgraben verlegt werden. 
Auf der Südseite des Tankgrabens wird die Guss FZM 150 Leitung mit der bestehenden Wasserlei-
tung Richtung Süden verbunden. Ein Abgang im Kaliber Guss FZM 125 wird mit den anderen Werklei-
tungen unter dem Klein-Linthli durchgeführt und mit der bestehenden Wasserleitung an der Fronalp-
strasse verbunden. 
 
Im Zusammenhang mit dem Ersatz der Wasserleitung wird die KVA Linth die Verbindung der Fern-
wärmeleitung zwischen am Linthli Nord und der Fronalpstrasse realisieren und die AXPO ihren Kabel-
rohrblock erweitern, um mittelfristig die Freileitung aufheben zu können. Durch dieses Projekt wird die 
Versorgungssicherheit der Anwohner am Linthli Süd sichergestellt und auf den Stand der heutigen 
Technik gebracht. Durch die Zusammenarbeit der Gemeinde Glarus Nord mit den anderen Werklei-
tungseigentümern können Synergien genutzt und dadurch Kosten eingespart werden 
 
B.  Materielles und gesetzliche Grundlagen 
Gemeindegesetz Kanton Glarus vom 03.05.1992 (Stand 01.07.2018); Gemeindeordnung Glarus Nord 
vom 01.07.2016; Finanzhaushaltsgesetz vom 03.05.2009 (Stand 01.01.2020); Finanzhaushaltsver-
ordnung vom 21.04.2010 (Stand 01.01.2016); Reglement über die Wasserversorgung Glarus Nord 
vom 31.08.2011; eidgenössisches Gewässerschutzgesetz GSchG vom 24.01.1991 (Stand am 
01.01.2017); Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz EG GSchG vom 07.05.1995 (Stand 
01.07.2018); Reglement über die Siedlungsentwässerung Glarus Nord vom 31.08.2011. 
 
C.  Finanzielle Auswirkungen und Angaben zur Finanzierung 
Es wird ein Verpflichtungskredit von CHF 422'000 beantragt. Die Kosten für die Sanierung Wasserlei-
tung am Linthli, Näfels, sind im Budget 2022 wie folgt eingestellt: 
 
Antrag für einen Verpflichtungskredit 
Bezeichnung KST Konto-Nr. Verpflichtungskredit Budgetkredit 2022 
Strasse 60400 501000098 45'000 45'000 
Wasser 60500 503100098 377'000 377'000 
Gesamtkosten   422'000 422'000 

in CHF inkl. MwSt. 
 
 
 
 
 

 

Folgekosten 
Gemäss FHG Art. 80 Abs. 1 lit. b) sind die Folgekosten auszuweisen, was nachfolgend ausgeführt 
wird. Diese Ausgaben werden nach Fertigstellung bzw. Nutzungsbeginn die Erfolgsrechnung belas-
ten, wobei die Kapitalkosten und betrieblichen Kosten als Durchschnittswerte über die gesamte Le-
bensdauer anzusehen sind. Weiter erfolgt der Wertverzehr bzw. die Abschreibung degressiv gemäss 
FHG Art. 61 Abs. 2 und 3 sowie FHV Art. 4. 
 
Die Berechnung der Folgekosten basiert auf Nettowerten. 
 

Anlagenkategorie 

60400 Strassen 
Tiefbauten (Strasse, 
Plätze) 

60500 Wasser 
Kanal- und Leitungs-
netze, Gewässer-
verbauungen 

Total 

Betrag (netto)  45'000  377'000 422'000 
Nutzungsbeginn 2023  2023   
Nutzungsdauer 40  50   
Abschreibung* 10% 4'500 8% 30'160 34'660 
Kapitalkosten** 3% 1'350 3% 11'310 12'660 
Betriebliche Kosten** 1.5%  675 1% 3'770 4'445 
Total*  6'525  45'240 51'765 
* erstes Abschreibungsjahr 
** pro Jahr 
 
Termine 
Genehmigung Verpflichtungskredit durch GV: 19.11.2021 
Ausschreibung: Winter 2021/2022 
Arbeitsvergabe: Frühjahr 2022 
Bauausführung: März - November 2022 
 
D.  Antrag 
Der Gemeinderat beantragt: 

1. Der Verpflichtungskredit für die Sanierung Wasserleitung am Linthli, Näfels, von Total 
CHF 422'000 (CHF 45'000 zulasten KST 60400 Strassen, CHF 377'000 zulasten KST 60500 
Wasser) sei zu genehmigen.  

 
 
Nächste Seite und auf der Homepage: 
- Übersichtsplan Projektperimeter 
 
 
Folgende Unterlagen zu diesem Geschäft können Sie auf unserer Homepage www.glarus-nord.ch 
herunterladen oder auf Anfrage bei der Gemeindekanzlei (Tel. 058 611 70 11 oder E-Mail  
kanzlei@glarus-nord.ch) bestellen. Wir senden Ihnen die Dokumente gerne zu: 

- Übersichtsplan Projektperimeter 
- Koordinationsplan Werkleitungen vom 09.07.2021 
- Technischer Bericht vom 24.08.2021 
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Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Für die Prüfung dieses Geschäftes standen der GPK folgende Unterlagen zur Verfügung: 

- Protokollauszug der 16. Gemeinderatssitzung vom 08.09.2021 
- Vorprojekt Nr. 44 Werksanierung Am Linthli Süd, Technischer Kurzbericht, erstellt von  
 Marty Ingenieure AG Ziegelbrücke vom 24.08.2021 
- Koordinationsplan Werkleitungen, Fernwärmeleitung "Am Linthli" Teil Süd (AMILS) 
- Übersichtsplan Projektperimeter  

Im Zuge des Werterhaltungsmanagements der Gemeinde Glarus Nord wurden "Am Linthli", Näfels, 
mehrere Schwachpunkte festgestellt. Um Synergien mit der Erweiterung der Fernwärmeleitung und 
des Kabelrohrblocks der Axpo zu nutzen, soll diese Massnahme bereits im Jahre 2022 und nicht wie 
vorgesehen im Jahre 2024 ausgeführt werden.  

Die GPK stellt fest, dass auch die Folgekosten ausgewiesen sind. 

Die Überprüfung der Unterlagen hat ergeben, dass die Rechtmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirk-
samkeit gegeben sind und das Geschäft abstimmungsreif ist. 
 
 
 
 
Übersichtsplan Projektperimeter 
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15. Genehmigung Zusatzkredit von CHF 148'000 und Nachtragskredit von  
 CHF 779'000 für die Werksanierung Schwärzistrasse, Näfels 
 
A. Ausgangslage 
Die Schwärzistrasse in Näfels ist im Eigentum der Gemeinde. Sie dient dem Schwerverkehr zur Er-
schliessung des Industriegebietes und wird vom Langsamverkehr in das Naherholungsgebiet Riet 
genutzt. Der Gemeinderat genehmigte am 14.08.2019 einen Verpflichtungskredit für die Projektierung 
von CHF 37'000. An der Gemeindeversammlung vom 22.11.2019 wurde ein Verpflichtungskredit von 
CHF 854'000 genehmigt. Die Massnahmen an der Schwärzistrasse wurden im Sommer 2019 inner-
halb des Vorprojektes kalkuliert. Die Ausführung war auf den Spätsommer 2020 vorgesehen je nach 
Baufortschritt der Stichstrasse Näfels - Mollis. Die Ausschreibung erfolgte unter Berücksichtigung aller 
mit der Baubewilligung erhaltenen Auflagen. Bei den einzelnen Objekten erfolgten durch die zwi-
schenzeitlich durchgeführten Leitungsaufnahmen und Auflagen, die durch den Kanton erlassen wur-
den, Projektanpassungen. Die Vergabe erfolgte Anfang August 2020, Baubeginn erfolgte im April 
2021. Da die Ausschreibung einige Reserven beinhaltete, wurde mit dem Bau gestartet und geprüft, 
ob mit den angetroffenen Gegebenheiten im Untergrund einzelne Mehrkosten aufgefangen werden 
können. 
 
Erkenntnisse während der Ausführung 
Während den Bauarbeiten wurden bei den Grabarbeiten diverse Umstände erkannt, welche zu Mehr-
kosten führen. Ein Auffangen der eingangs erwähnten Mehrkosten aufgrund der Projekterweiterungen 
und kantonalen Auflagen war während der Bauarbeiten nicht möglich. Eher musste man sich auf die 
schwierigeren Bedingungen konzentrieren, so dass die Mehraufwendungen im Rahmen gehalten wer-
den konnten. Die Mehrkosten wurden stets an den regelmässigen Bausitzungen thematisiert. Nach 
Rücksprache mit der Bauherrschaft wurden die gesamten Mehraufwendungen, wie nachfolgend erläu-
tert, aufgelistet. 
 
Bestehende Fundationsschicht Strasse 
Es war vorgesehen, die bestehende Fundationsschicht für die Grabenauffüllung sowie teils für den 
Strassenaufbau zu nutzen. Während der Grabarbeiten wurde erkannt, dass nur eine minimale Kies-
schicht unter dem Belag vorhanden ist und der Untergrund hauptsächlich aus organischem Aushub-
material besteht. Daraus resultieren grössere Abfuhrkubaturen auf eine Deponie sowie für die Gra-
benauffüllung und den Ersatz der gesamten Fundationsschicht die Lieferung von Kiesmaterial. Unter 
Berücksichtigung der bereits ausgeführten Arbeiten sowie der Endkostenprognose ist mit Mehrkosten 
von CHF 60'000 für das Objekt Strasse zu rechnen. 
 
Sicherheitswärter SBB 
In der Projektierungs- und Submissionsphase wurden die Sicherheitsauflagen mit der SBB vor Ort 
thematisiert. Es wurde festgelegt, dass ein Schutzzaun mit orangem Geflecht erstellt werden muss. 
Diese Aufwendungen wurden ausgeschrieben sowie einige Leistungen eines Sicherheitswärters, um 
den Zaun zu erstellen resp. nach Abschluss wieder zurückzubauen. Nach dem Baustart wurde die 
Situation durch die SBB neu beurteilt und erweiterte Massnahmen gefordert. Da die Baumaschinen 
trotz des Sicherheitszaunes insbesondere bei den Grabarbeiten der Wasserleitung eine Gefahr für 
den Bahnbetrieb darstellen, musste zwingend während der gesamten Bauzeit entlang dem Abschnitt 
des SBB-Trassees ein Sicherheitswärter vor Ort sein. Unter Berücksichtigung der bereits ausgeführ-
ten Arbeiten sowie der Endkostenprognose ist mit Mehrkosten von CHF 18'000 für das Objekt Wasser 
zu rechnen. 
 
Betonsohle Abwasserleitung 
Aufgrund der vorhandenen Anschlüsse der Liegenschaften und der Höhenverhältnisse der Hauptlei-
tung und entsprechendem Anschlussschacht für die weitere Ableitung mussten minimalste Gefälle 
eingeplant werden. Bei den Grabarbeiten kam auf dem Niveau der Abwasserleitungen ein schlecht 
tragfähiger Untergrund zum Vorschein. Es musste erkannt werden, dass das Werk ohne eine bewehr-
te Betonsohle nicht tadellos funktionieren würde. Es müsste mit Senkungen in der Leitung gerechnet 
werden. An der Bausitzung vom 02.03.2021 wurde entschieden, eine bewehrte Betonsohle zu erstel-
len. Unter Berücksichtigung der bereits ausgeführten Arbeiten sowie der Endkostenprognose ist mit 
Mehrkosten von CHF 10'000 für das Objekt Abwasser zu rechnen. 
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Anpassung Anschlüsse bei Liegenschaften / Projektanpassung 
Diverse Anschlüsse der Liegenschaften mussten nach Rücksprache mit der Bauherrschaft angepasst 
werden, nachdem bei den Grabarbeiten andere Leitungskaliber und -Materialien zum Vorschein ka-
men. Es wurden nach entsprechenden Grabarbeiten noch weitere Abklärungen mit dem Kanal-TV 
vorgenommen. Unter Berücksichtigung der bereits ausgeführten Arbeiten sowie der Endkostenprog-
nose ist mit Mehrkosten von CHF 7'000 für das Objekt Abwasser zu rechnen. 
 
Zaunanpassungen SBB  
Mit der SBB wurde entsprechend vereinbart, den gesamten Zaun entlang der SBB zu erneuern (Fun-
damente zulasten Gemeinde, Zaun zulasten SBB). Die SBB trat während der Bauarbeiten von diesem 
Vorhaben zurück und meldete, dass der Verursacher die Zäune entsprechend wieder zu ergänzen 
hat. Dieser Aufwand wurde entsprechend kalkuliert. Es ist mit einem Mehraufwand von CHF 2'000 zu 
rechnen. 
 
Kostenüberschreitung Werkvertrag 
Wie eingangs erwähnt, sind in der Submission sämtliche Auflagen und Projekterweiterungen einge-
flossen. Diese ergaben bei der Vergabe bereits Mehrkosten gegenüber dem Kostenvoranschlag von 
2019. Folgende Mehrkosten sind aufgrund der Projekterweiterung und der kantonalen Auflagen ent-
standen und sind in dem Werkvertrag bereits berücksichtigt. 
 
Erweiterung Sanierung Schmutzwasserleitung 
Der Sanierungsperimeter der Schmutzwasserleitung musste um 40 m in Richtung Osten verlängert 
werden. Zudem wurden die parallel geschalteten Kontrollschächte vor der bestehenden SBB-
Unterquerung aufgehoben und das ganze System vereinfacht erstellt, was die weiteren Unterhaltskos-
ten senkt. Dies verursacht entsprechende Mehrkosten für das Objekt Abwasser in der Höhe von 
CHF 22'000. 
 
Erweiterung Wasserleitung 
Nach eingehender Prüfung der letzten 60 m der bestehenden Wasserleitung in Richtung Norden, bis 
zur Firma Landolt Heizungen, musste diese wegen diverser Schadstellen (Lochfrass) zusätzlich er-
setzt werden. In diesem Zusammenhang wurde auf Anraten der kantonalen Sachstelle Feuerwehr an 
deren Ende ein zusätzlicher Hydrant montiert. Dies verursacht entsprechende Mehrkosten für das 
Objekt Wasser in der Höhe von CHF 20'000. 
 
Einleitung Meteorwasser in Tankgraben 
Aufgrund der kantonalen Auflagen musste vor der Einleitung des Meteorwassers in den Tankgraben 
ein Schlammsammler und ein Kontrollschacht mit Schieberanlage für den Havariefall dazwischenge-
schaltet werden. Dies verursacht entsprechende Mehrkosten für das Objekt Abwasser in der Höhe 
von CHF 9'000. 
 
Zusammenstellung gesamte Mehrkosten gegenüber Kredit pro Objekt 
Objekt Mehrkosten in CHF 
Strasse  62'000 
Wasser  38'000 
Abwasser  48'000           
Total  148'000 

 
B.  Materielles und gesetzliche Grundlagen 
Gemeindegesetz Kanton Glarus vom 03.05.1992 (Stand 01.07.2018); Gemeindeordnung Glarus Nord 
vom 01.07.2016; Finanzhaushaltsgesetz vom 03.05.2009 (Stand 01.01.2020); Finanzhaushaltsver-
ordnung vom 21.04.2010 (Stand 01.01.2016). 
 
C.  Finanzielle Auswirkungen und Angaben zur Finanzierung 
Der Gemeinderat genehmigte am 14.08.2019 einen Verpflichtungskredit für die Projektierung von 
CHF 37'000 und die Gemeindeversammlung genehmigte am 22.11.2019 einen Verpflichtungskredit 
von CHF 854'000 für die Werksanierung Schwärzistrasse, Näfels. Aufgrund der genannten Mehrauf-
wendungen wird ein Zusatz- und Nachtragskredit benötigt. 
 
Es wird ein Zusatzkredit von CHF 148'000 und ein Nachtragskredit von CHF 779'000 beantragt. 
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Antrag für einen Zusatzkredit  
Bezeichnung KST Konto-Nr. Verpflichtungskredit  

GV 22.11.2019 
Bereinigte Kosten 
nach Offerteingabe 

Benötigter 
Zusatzkredit 

Strasse 60400 501000023 460'000 522'000 62'000 
Wasser 60500 503100023 146'000 184'000 38'000 
Abwasser 60600 503200023 248'000 296'000 48'000 
Total   854'000 1'002'000 148'000 

in CHF inkl. MwSt. 
 
Im Budget 2019 wurde ein Betrag von CHF 668'000 eingestellt und einmalig ins Jahr 2020 übertragen. 
Im Budget 2020 wurde nur noch der Restbetrag von CHF 223'000 budgetiert. Die Ausführung war auf 
den Spätsommer 2020 vorgesehen je nach Baufortschritt der Stichstrasse Näfels - Mollis. Durch die 
Verzögerung des Baubeginns ins Jahr 2021 ist der Budgetkredit vom 2019 verfallen und es konnte 
nur der Budgetkredit von CHF 223'000 von 2020 ins 2021, übertragen werden. Es wird ein Nachtrags-
kredit von CHF 779'000 beantragt. 
 
Antrag für einen Nachtragskredit  
Bezeichnung KST Konto-Nr. Übertrag und  

Budgetkredit 
2020 / 2021 

Bereinigte Kosten 
nach Offerteingabe 

Benötigter Nach-
tragskredit 

Strasse 60400 501000023 120'000 522'000 402'000 
Wasser 60500 503100023 - 184'000 184'000 
Abwasser 60600 503200023 103'000 296'000 193'000 
Total   223'000 1'002'000 779'000 

in CHF inkl. MwSt. 
 
D.  Anträge 
Der Gemeinderat beantragt: 

1. Der Zusatzkredit für die Werksanierung Schwärzistrasse, Näfels, von Total CHF 148'000 
(CHF 62'000 zulasten KST 60400 Strassen, CHF 38'000 zulasten KST 60500 Wasser, 
CHF 48'000 zulasten KST 60600 Abwasser) sei zu genehmigen. 

2. Der Nachtragskredit für die Werksanierung Schwärzistrasse, Näfels, von Total CHF 779'000 
(CHF 402'000 zulasten KST 60400 Strassen, CHF 184'000 zulasten KST 60500 Wasser, 
CHF 193'000 zulasten KST 60600 Abwasser) sei zu genehmigen. 

 
 
Beilage: 
- Übersichtsplan 
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Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Der GPK wurden folgende Unterlagen zur Prüfung übergeben: 

- Protokollauszug der Gemeinderatssitzung vom 08.09.2021 mit Formulierungsvorschlag für  
 späteren Bulletin-Text  

Die GPK stellt fest, dass ein Zusatzkredit in der Höhe von CHF 148'000 und ein Nachtragskredit von 
CHF 779'000 beantragt wird. Die beantragten Kredite lassen sich wie folgt nachvollziehen: 

- Veranschlagte Gesamtkosten: CHF 1'002'000 
- An früheren Gemeindeversammlungen genehmigt: CHF 854'000 
- Benötigter Zusatzkredit: CHF 148'000 

Der beantragte Nachtragskredit von CHF 779'000 ergibt sich aus dem Umstand, dass der früher be-
willigte Kredit nicht über zwei Jahre vorgetragen werden durfte. 

Die Überprüfung der Unterlagen hat ergeben, dass die Rechtmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirk-
samkeit gegeben sind und das Geschäft abstimmungsreif ist. 
 
 
 
 
Übersichtsplan 
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Übersichtsplan 
 

 

 

16. Genehmigung Verpflichtungskredit von CHF 37'500'000 für den Neubau 
Schulhaus Obererlen 2025, Näfels 

 
A. Ausgangslage 
In Näfels und in Mollis wird in den nächsten Jahren dringend zusätzlicher Schulraum benötigt. Diese 
Erkenntnis basiert auf einer umfassenden Prognosen-Rechnung der Firma Eckhaus AG aus Zürich. 
Der für die Molliser Kinder benötigte Schulraum kann durch die Rückführung der 5. und 6. Klassen 
aus Näfels, welche zurzeit in Mollis beschult werden, wieder zur Verfügung gestellt werden (momen-
tan 4.5 Klassen). Durch die hohe Bautätigkeit in Näfels und aus den eruierten Geburtenzahlen zeigt 
sich jedoch, dass im Raum Näfels mit einer weiteren Zunahme der Schülerzahlen gerechnet werden 
muss. Aufgrund der Bestandsanalyse und der Strategievorschläge der Firma AMJGS Architektur, 
Glarus, entschied der Gemeinderat, mit der Strategie "Step" weiterzugehen. Diese sieht verschiedene 
Massnahmen vor. Die kurzfristigen Massnahmen wurden bereits umgesetzt. So wurde die Bibliothek 
aus dem Schulhaus Am Bach Mollis ausgelagert und beim Schulhaus Schnegg ein Sechser-Pavillon 
gebaut, welcher nun zu Beginn des Schuljahres 2021 / 2022 bezogen werden konnte. Nun folgen die 
mittelfristigen Massnahmen. Dazu gehört der Bau eines neuen Primarschulhauses mit Turnhalle in 
Näfels. Dazu lancierte die Gemeinde Glarus Nord Ende 2019 einen öffentlichen Projektwettbewerb, 
wofür die Gemeindeversammlung am 14.06.2019 einen Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 
440'000 zur Durchführung eines Wettbewerbs nach Vorgaben der SIA genehmigte. 
 
An der Sitzung vom 25.06.2020 hat der Gemeinderat von der Rangierung des Projektwettbewerbs für 
das Schulhausprojekt Kenntnis genommen. Der Architekt Felix Kellenberger aus Zürich ist mit dem 
Projekt "MOTU" als Sieger hervorgegangen und wurde mit der weiteren Projektierung beauftragt, 
nachdem die Gemeindeversammlung am 20.11.2020 einen Projektierungskredit von CHF 1.88 Mio. 
genehmigte. Geplant wird ein Schulhaus mit 14 Primarschul- und zwei Kindergartenklassen, einer 
Tagesstruktur und einer Doppelturnhalle. Das Schulhaus soll auf das Schuljahr 2025 / 2026 bereit 
sein. 
 
Seit Januar 2021 ist das Projekt Neubau Schulhaus Obererlen durch die ARGE SSN Felix Kellenber-
ger Architekt GmbH / BGS & Partner Architekten AG in Planung. Der Schulhausneubau wird unter der 
Leitung einer durch den Gemeinderat eingesetzten Baukommission projektiert. Seitens Architekten 
wurde das Bauprojekt in enger Zusammenarbeit mit den zukünftigen Nutzern und dem Fachplaner-
team ausgearbeitet. Darauf basierend wurde ein detaillierter Kostenvoranschlag erstellt. Um im Jahr 
2022 mit der Baueingabe und der detaillierten Ausführungsplanung starten zu können, wird ein Bau-
kredit als Verpflichtungskredit für das Jahr 2022 benötigt. Mit dem Verpflichtungskredit wird die Aus-
führungsplanung und die Bauausführung vom gesamten am Bau beteiligten Planerteam sowie auch 
sämtlicher Unternehmer abgedeckt. 
 
Termine 
Terminlich ist das Projekt sehr ambitioniert. Um den Bezugstermin Schulbeginn 2025 / 2026 einhalten 
zu können, muss das Bauprojekt an der Gemeindeversammlung vom 19.11.2021 zur Genehmigung 
vorgelegt werden können. Dieser Baukredit beträgt gemäss Kostenvoranschlag CHF 37'500'000. 
 
Der Gemeindeversammlung vom 19.11.2021 ist daher der Antrag vorzulegen, einen Baukredit für die 
Planung und Ausführung des Schulhausneubaus bis zur Bauvollendung in der Höhe von 
CHF 37'500'000 zu genehmigen. 
 
Chronologie der geplanten Arbeiten 

Bezeichnung Termin 
Erarbeitung Schulraumplanung / Prognose / Machbarkeit Ende 2018 
Einholung Kredit für einen Wettbewerb Gemeindeversammlung 14.06.2019 
Start Projekt-Wettbewerb Ende 2019 
Jurierung Wettbewerb Juni 2020 
Einholung Projektierungskredit Gemeindeversammlung 20.11.2020 
Einholung Baukredit Gemeindeversammlung 19.11.2021 
Start Bauarbeiten Mitte 2022 
Bezug neues Schulhaus Mitte 2025 
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B.  Details zum geplanten Schulhaus Obererlen 
 

 
Visualisierung; indivisual AG 

Schulraumbedarf 
Primarschule 
Im Raum Näfels und Mollis ist längerfristig zu wenig Platz für die Unter- und Mittelstufe vorhanden, 
sodass für das Schuljahr 2025 / 2026 weitere Räumlichkeiten vorgesehen werden müssen. Die 5. und 
6. Klassen werden zurzeit in Mollis beschult und können mit dem Bau des neuen Schulhauses wieder 
nach Näfels zurückgeführt werden. Im Schulhaus Dorf in Näfels gibt es ebenfalls Platzmangel, sodass 
die 3. und 4. Klassen ebenso im Neubau untergebracht werden. In Zukunft sollen im Schulhaus Dorf 
in Näfels nur noch die ersten beiden Klassen geführt werden. 
 
Im Neubau sind zwölf Klassenzimmer sowie Zimmer für zwei Halbklassen vorgesehen. Zudem sind 
Handarbeits- und Werkräume sowie Spezialräume für Psychomotorik, Logopädie und Deutsch als 
Zweitsprache geplant. 
 
Turnhalle 
Der Bedarf einer neuen Doppelturnhalle ist gross. Diese kann sowohl von den Primarklassen aber 
auch von der nah gelegenen Oberstufe genutzt werden. Die Turnhalle entspricht den neusten Vorga-
ben und verfügt über zwei Geräteräume für die beiden abtrennbaren Hallen. 
 
Kindergarten 
Im Erdgeschoss des Neubaus sind zwei Kindergarteneinheiten entlang der Westseite geplant. Es ist 
ein direkter Zugang zum Aussenraum mit eigenem Eingang vorgesehen. Über zwei Eingänge gelan-
gen die Kindergartenkinder direkt in die grosse, offene Garderobe, von wo aus man in die beiden 
Klassenzimmer gelangt. Angrenzend an die Klassenzimmer gibt es jeweils einen Gruppenraum sowie 
einen Materialraum für Spiel- und Bastelmaterialien. 
 
Tagesstruktur 
Die Nachfrage und das Bedürfnis nach einer Tagesstruktur wächst, was sich in steigenden Zahlen 
widerspiegelt. Im südlichen Bereich des neuen Schulhauses soll daher eine neue Tagesstruktur mit 
einem eigenen Eingang über zwei Geschosse (Erdgeschoss und erstes Obergeschoss) erstellt wer-
den. Es sind Gruppen-, Spiel- und Ruheräume sowie aber auch eine Küche, ein Büro für das Perso-
nal, Nasszellen und Zahnputzstellen vorgesehen, welche es für eine gut geführte Tagesstruktur eben-
falls benötigt.  
Im Aussenbereich ist beim Velounterstand ein Aussengerätelager für die Spielutensilien vorgesehen. 
Der Spielplatz auf dem südlichen Pausenplatz kann von der Tagesstruktur mitgenutzt werden. 
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Gesamtnutzung 
Vereinsnutzung 
Die neue Doppelturnhalle soll nebst den Primarschülern und einem Teil der Oberstufenschüler aus 
dem benachbarten Schulhaus Schnegg auch den Vereinen zur Verfügung gestellt werden. Angedacht 
ist eine Trainingshalle, welche auch für kleinere Turniere genutzt werden kann. Für grössere Anlässe 
und Anlässe mit Zuschauern sollen aber die Infrastrukturen der lintharena oder der MZH Linth-Escher 
in Niederurnen genutzt werden. Die Turnhalle wird über den nördlichen Haupteingang erschlossen. Im 
Untergeschoss befinden sich sowohl Garderoben mit Duschen, Nasszellen und die Vereinsschränke. 
 
Am nordwestlichen Eck im Erdgeschoss ist eine Aula geplant. Hier können nebst der regulären Nut-
zung durch den Schulbetrieb weitere Veranstaltungen durch externe Nutzer durchgeführt werden. Die 
Aula weist ein Fassungsvermögen von maximal 130 Personen auf und kann nicht nur für Musikpro-
ben, sondern auch durch externe Nutzer für Veranstaltungen verschiedenster Art genutzt werden. 
Auch das Foyer, welches sich vor der Aula befindet, kann für Veranstaltungen (mit-)genutzt werden. 
 
Aussenanlagen 
Im Norden ist ein Spiel- / Sportbereich vorgesehen, welcher mit einem Ballschutz ausgestattet wird. 
Dieser Bereich kann auch von Vereinen genutzt werden. Auf dem südlichen Pausenplatz wird ein 
Spielplatz erstellt, welcher nach der Nutzung durch den Schul- und Tagesstrukturbetrieb auch für die 
Öffentlichkeit frei zugänglich sein wird und auch an Wochenenden und in der Ferienzeit genutzt wer-
den kann. Die Umgebung erstreckt sich über das ganze Schulareal und umfasst mittels einer Brücke 
und einem neu erschaffenen Weg auch den Zugang zum bestehenden Schulhaus Schnegg. Der neue 
Weg kann auch als Zugang für die Oberstufenschüler ins bestehende Schulhaus Schnegg genutzt 
werden. 
 
Umgebung / Gewässerraum 
Der Bachraum steht im Zentrum der Gesamtanlage und vermittelt zwischen dem bestehenden Schul-
haus Schnegg und dem neuen Schulhaus Obererlen. Die beiden Schulhäuser werden über eine neue 
Brücke verbunden. Der Bach wird an einer ausgewählten Stelle ausgeweitet und vom Schulhausareal 
aus zugänglich gemacht: Sitzstämme, Trittsteine sowie Kleinfurten finden sich am Bachufer. 
 
Das Schulareal schliesst mit weichen Formen an den Bachraum an, fliessende Übergänge werden 
angestrebt und ein Grossteil der bestehenden Bäume und einige neue umspielen den markanten 
Neubau. Grünflächen und Bäume prägen das Schulareal und binden die Bauten in die Landschaft ein. 
Die Erschliessungsstrasse Obererlen bildet die Nahtstelle zum Quartier. Angestrebt wird ein offener 
und einladender Zugang zum Schulareal, der sicher und funktional gestaltet angelegt ist. Um das 
Schulhaus sind die Pausenplatzflächen asphaltiert, nach Süden schliesst ein chaussierter Naturspiel-
platz an, der Raum zum aktiven Spielen bietet und durch eine grosszügige offene Pausenplatzhalle 
begrenzt wird. Der Aussenraum vom Kindergarten wird mit Hecken vom übrigen Schulareal abge-
grenzt. Dies ermöglicht, dass innerhalb des Kindergartenareals ein geschützter und sicherer Aussen-
raum realisiert werden kann. 
 
Nachhaltigkeit 
Zusatz Minergie 
Um die Ansprüche der Qualität, Komfort und Energie zu erfüllen, wird der Minergie-Standard mit Zerti-
fizierung vorgesehen. Um das Zertifikat zu erlangen, werden die dafür notwendigen Anforderungen 
berücksichtigt und ausgeführt. 
 
Zusatz ECO 
Um den heutigen Ansprüchen an Ökologie und Gesundheitsförderung gerecht zu werden, soll der 
Neubau auch in Anlehnung an den Zusatz ECO geplant werden. Dem Label Minergie ECO werden 
sechs Themen zugeordnet. Dabei werden gesundheitliche Aspekte in den Themen Tageslicht, Schall-
schutz und Innenraumklima berücksichtigt. Die Themen nachhaltiges Gebäudekonzept, Materialisie-
rung und Prozess, sowie Graue Energie beinhalten bauökologische Anforderungen. Die Baukommis-
sion und der Gemeinderat sind der Meinung, dass heutige Bauten der Öffentlichkeit diesen Ansprü-
chen gerecht werden müssen, wie das an der Gemeindeversammlung im Zusammenhang mit der 
Forderung nach einer Verankerung des Klimaschutzes in der Gemeindeordnung gefordert wurde. Der 
Gemeinderat fühlt sich verpflichtet, Massnahmen zum Klimaschutz umzusetzen, auch wenn der Kli-
maschutz-GV-Antrag nicht in die Gemeindeordnung aufgenommen wurde. 
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Verbundlüftung 
Das neue Schulhaus soll mit einer Verbundlüftung gelüftet werden. Dabei wird die Frischluft pro Ge-
schoss jeweils in den Korridorbereich eingeblasen und über die Wandelemente in die weiteren Klas-
senzimmer verteilt. Dadurch entsteht eine wirksame und bedarfsgerechte Lüftung, wobei auf Luftlei-
tungen verzichtet werden kann. Die Frischluft in den Klassenzimmern wird jeweils bodennah im So-
ckelbereich der Schrankfronten eingeblasen und unter der Decke abgesogen, in den Korridorbereich 
geblasen und von dort wiederum abgesogen. 
 
Photovoltaikanlage 
Auf dem rund 2'300 m2 grossen Flachdach wird nebst diversen Leitungen eine Photovoltaikanlage von 
ca. 1'000 m2 vorgesehen. Die gewonnene Energie wird für den eigenen Stromverbrauch genutzt; zu-
dem kann der Überschuss ins öffentliche Netz gespeist werden. Für das Gebäude wird eine Anlage 
mit 30kWh benötigt, welche von der Gemeinde Glarus Nord mit allen internen Erschliessungsleitun-
gen finanziert wird. Die restliche Anlage wird von den Technischen Betrieben Glarus Nord geplant, 
finanziert und ausgeführt, welche Eigentümerin dieser Anlage sein werden. 
 
Fernwärmeheizung 
Als Wärmequelle wird der Neubau an die Fernwärme der KVA Linth angeschlossen. Die Räumlichkei-
ten werden vorwiegend über Konvektoren beheizt, lediglich die beiden Kindergärten im Erdgeschoss 
werden mittels einer Bodenheizung beheizt. 
 
Arealschwierigkeiten 
Verlegung Zufahrt Tschudihoschet 
Die bestehende Zufahrt für die Anwohner der Tschudihoschet erfolgt heute quer über das Grundstück, 
auf welcher nun das neue Schulhaus geplant ist. Es ist angedacht, die heutige Wegführung direkt 
nach dem Baustart entlang vom "Chli Linthli" nach Norden hin zu verlegen, sodass die Zu- und Weg-
fahrt für die Anwohner der Tschudihoschet während und nach dem Bau jederzeit gewährleistet ist. 
 
Schwieriger Baugrund 
Die Vorabklärungen durch einen Geologen haben ergeben, dass der Baugrund schlecht ist. Die Trag-
fähigkeit ist nicht gegeben, sodass der Neubau mittels Pfählungen gesichert werden muss. Dies war 
bereits beim Bau der umliegenden Mehrfamilienhäuser der Fall. 
 
Wasserhaltung 
Da sich das Grundstück im Bereich des früheren Laufs der Linth befindet, gibt es in diesem Gebiet viel 
Grundwasser. Um die Wasserhaltung der Baugrube sicher zu stellen, muss ein grösseres Absetzbe-
cken vorgesehen werden und die Baugrube mittels Spundwänden aufwendig gesichert werden. 
 
Schrebergärten 
Auf dem aktuellen Areal befinden sich 45 Schrebergärten, welche für das Projekt aufgehoben werden 
müssen. Die Mieter wurden schon zweimal darüber informiert. Voraussichtlich auf Frühjahr 2022 wer-
den die Schrebergärten gekündigt. Die Gemeinde ist daran, möglichst genügend Ersatzplätze anbie-
ten zu können. Wo diese sein werden ist noch Teil von Abklärungen. 
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C.  Kosten des geplanten Schulhauses Obererlen 
Folgende Kostenaufstellung konnte somit eruiert werden: 
 
Kostenvoranschlag +/- 10% gemäss SIA 
Bezeichnung Kosten 
Schulbedarf CHF 30'228'000 
Primarschule 14 Klassen inkl. Aula CHF 15'878'000 
Turnhalle CHF   6'426'000 
Kindergarten zwei Klassen CHF   1'698'000 
Tagesstruktur CHF   3'261'000 
  
Umgebung BKP4 und Nebenkosten BKP5 CHF   2'965'000 
  
Gesamtnutzung CHF  1'904'000 
- Ausbau für Nutzung durch Dritte 
- Grössere Turnhalle für Vereinsnutzung 
- Kombielastischer Bodenbelag für Sportnutzung 

CHF  1'904'000 

  
Nachhaltigkeitszusätze CHF  1'237'000 
- Mehrkosten Minergie ECO 
- Kontrollierte Lüftung Primarschule / Kiga / TS 
- Photovoltaik für Minergie (ohne Anteil TBGN) 

CHF   1'237'000 

  
Arealschwierigkeiten CHF  4'170'000 
- Verlegung Zufahrt Tschudihoschet 
- Altlasten Baugrund (Auffüllungen / Schrebergärten) 
- Schlechter Baugrund (Fundation / Baugrube) 
- Hydrogeologie (Baugrubenabschluss / Wasserhal-

tung) 

CHF   4'170'000 

  
Gesamttotal ohne Reserven 
gemäss Berechnung Planerteam nach SIA-Normen 
 

CHF 37'539'000 

- bereits genehmigter Projektierungskredit CHF  -1'880'000 
+ Reserven 5% CHF   1'782'950 
Baukredit CHF 37'441'950 
in CHF inkl. MwSt.  

 
Aufgrund der Höhe der Summe hat die Baukommission alle Kosten und alle Anforderungen erneut 
kritisch betrachtet und verschiedene Massnahmen zur Reduktion der Kosten durchgesetzt: Die Re-
serve wird mit 5% vorgesehen, da der Kostenvoranschlag bereits sehr exakt erstellt und mit dem 
Fachplanerteam die einzelnen Kosten eruiert wurden. Gewisse Einsparungen konnten in der Umge-
bung mit dem Entfall eines Allwetterplatzes im Norden, wo ein Spiel- / Sportplatz entstehen wird, ge-
wisse architektonische Anpassungen wie z.B. Einsparungen von Glasflächen etc., von Ausstattungen 
wie die zweite Turnhalle mit festen Geräten auszurüsten sowie Teilverzicht auf mobile Wandtafeln und 
weiteren Massnahmen getroffen werden. 
 
Vergleich mit anderen Schulhäusern 
Im Vergleich mit anderen Schulhäusern dieser Grösse und dem geforderten Raumprogramm steht 
das geplante Schulhaus mit den Kosten im erwarteten, durchschnittlichen Rahmen. Folgende Punkte 
stehen im vorliegendem Projekt jedoch im Vordergrund, welche ausserordentliche Kosten generieren: 
 Arealschwierigkeiten mit dem sehr schlechten Baugrund und den hydrogeologischen Gegeben-

heiten sowie der Verlegung der Zufahrt Tschudihoschet: Kostenpunkt rund CHF 4 Mio. 
 Nachhaltigkeitszusätze wie Anlehnung an Minergie ECO und kontrollierte Lüftung: Kostenpunkt 

rund CHF 1.2 Mio. 
 Mehrkosten durch Erhöhung Gesamtnutzung wie Turnhallengrösse und allgemeine Vereinsnut-

zung: Kostenpunkt rund CHF 1.9 Mio. 
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D.  Materielles und gesetzliche Grundlagen 
Gemeindegesetz Kanton Glarus vom 03.05.1992 (Stand 01.07.2018); Gemeindeordnung Glarus Nord 
vom 01.07.2016; Finanzhaushaltsgesetz vom 03.05.2009 (Stand 01.01.2020); Finanzhaushaltsver-
ordnung vom 21.04.2010 (Stand 01.01.2016). 
 
E.  Finanzielle Auswirkungen und Angaben zur Finanzierung 
Es wird ein Verpflichtungskredit von CHF 37'500'000 beantragt. Dieser wird der Investitionsrechnung 
2022, KST 73005, Konto 504000046 belastet. 
 
Bezeichnung KST Konto Verpflichtungskredit Budgetkredit 2022 
Planung Neubau Schulhaus  
Obererlen 2025 73005 504000046 CHF 37'500'000  CHF 7'500'000  
in CHF inkl. MwSt. 
     

Die Projektierungskosten werden zusammen mit den Objektkosten nach Vollendung der Baute, zum 
Zeitpunkt der Erhebung der Bausteuer, abgeschrieben. 
 
Für die Finanzierung ist die Erhebung einer Bausteuer in der Höhe von 1.5% ab Vollendung der Baute 
vorgesehen. 
 
F.  Antrag 
Der Gemeinderat beantragt: 

1. Der Verpflichtungskredit für den Neubau Schulhaus Obererlen, Näfels, von Total CHF 37'500'000 
zulasten KST 73005 sei zu genehmigen. 

 
 
Beilage und auf der Homepage: 
- Dokumentation mit Planunterlagen und Bilder 
 
 
Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Der GPK wurden folgende Unterlagen zur Prüfung übergeben: 

- Protokollauszug der Gemeinderatssitzung vom 08.09.2021 mit Formulierungsvorschlag für  
 späteren Bulletin-Text 
- Projektdossier vom August 2021 
- Kostenvoranschlag, Herleitung vom 27.08.2021 
- Rev. Kostenvoranschlag Bauprojekt vom 27.08.2021 
- Rev. Kostenvoranschlag Bauprojekt/aktivierte Sparoptionen vom 27.08.2021 
- Kostenvergleich Schulbauten vom 27.08.2021 

Die GPK hat das Geschäft anhand der vorliegenden Unterlagen geprüft. Beim vorliegenden Geschäft 
handelt es sich um einen Verpflichtungskredit von CHF 37.5 Mio. für den Neubau eines Schulhauses 
für 14 Primarschulklassen, zwei Kindergartenklassen, einer Tagesstruktur sowie einer Doppelturnhal-
le. 

Der Planungskredit für den vorliegenden Schulhausneubau im Rahmen von CHF 1.88 Mio. wurde 
durch die Gemeindeversammlung am 02.11.2020 genehmigt. Bereits damals wurde von Gesamtkos-
ten von CHF 37 Mio. ausgegangen.  

Das Geschäft gründet auf der Strategie "STEP", welche im Jahr 2019 der Gemeindeversammlung 
präsentiert wurde und erfüllt deren Anforderungen. Auf dieser Strategie basiert auch der am 
22.11.2019 genehmigte Pavillon Schnegg. 

Die GPK hat diese Vorlage beraten und kommt zum Schluss, dass Rechtmässigkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Wirksamkeit gegeben sind und das Geschäft abstimmungsreif ist. 
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le. 

Der Planungskredit für den vorliegenden Schulhausneubau im Rahmen von CHF 1.88 Mio. wurde 
durch die Gemeindeversammlung am 02.11.2020 genehmigt. Bereits damals wurde von Gesamtkos-
ten von CHF 37 Mio. ausgegangen.  

Das Geschäft gründet auf der Strategie "STEP", welche im Jahr 2019 der Gemeindeversammlung 
präsentiert wurde und erfüllt deren Anforderungen. Auf dieser Strategie basiert auch der am 
22.11.2019 genehmigte Pavillon Schnegg. 

Die GPK hat diese Vorlage beraten und kommt zum Schluss, dass Rechtmässigkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Wirksamkeit gegeben sind und das Geschäft abstimmungsreif ist. 
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NEUBAU SCHULHAUSANLAGE SCHNEGG    8752 NÄFELS

Vorprojekt Plus Planfreeze Papierformat: A1 16.7.2021

GEMEINDE GLARUS NORD
Schulstrasse 2
8867 Niederurnen

Bauherrschaft:

BGS & Partner Architekten AG
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055 220 40 40      info@bgs-architekten.ch

Baumanagement:
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dipl. Architekt ETH / SIA
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2. OBERGESCHOSS

"Lerngeschoss"
Klassenzimmer / Gruppenräume
offener Lern- und Pausenbereich

LÄNGSSCHNITT

Im 2. Obergeschoss sind die Klassenzimmer der Primarschule um zwei zentrale Patios angeordnet.
Diese versorgen das Lerngeschoss mit Tageslicht und können auch als Pausenhöfe genutzt werden.

Gleichzeitig wird die Korridorfläche zu einem gut nutzbaren Lern- und Pausenbereich gegliedert.
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Der grosszügige Lern- und Pausenbereich um den Patio.
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Visualisierung: indievisual AG
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Ein Arbeitssims entlang der Fassade, der Einbauschrank mit Sitznischen und die Pinnwand unter dem Oberlicht
ergänzen den Lehrerbereich mit Wandtafel. So bietet das Klassenzimmer ganz unterschiedliche räumliche Bereiche,

welche die Primarschüler und die Lehrer gut nutzen können.

Visualisierung: indievisual AG
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17. Varia 
 




